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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Universitätsgesetz 2002 geändert wird 
 
 
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 12. September 2017 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Universitätsgesetz 2002 geändert wird, wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

 

1. Zu Z 12 (§ 141): 

 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Donau-Universität Krems mit ihrer spezifischen 

Aufgabenstellung in der wissenschaftlichen Weiterbildung derzeit nicht in das neue 

Finanzierungssystem eingebunden ist und dass die Finanzierung weiterhin nach den 

bisherigen Bestimmungen erfolgen soll.  

 

Eine Anpassung der beabsichtigten Regelung wäre erforderlich. 

 

Im § 141 Abs. 16 wird auf die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund 

und dem Land Oberösterreich über die Errichtung und den Betrieb einer Medizinischen 

Fakultät und die Einrichtung des Studiums der Humanmedizin an der Universität Linz 

ausdrücklich Bezug genommen. Ein entsprechender Hinweis betreffend die Donau-
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Universität Krems fehlt. Es wird daher angeregt in dieser Regelung auch die Verein-

barung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich 

über den Ausbau des Universitätszentrum für Weiterbildung (Donau-Universität 

Krems), BGBl. I Nr. 81/2004, zu berücksichtigen. 

 

2. Es wird angeregt, die Donau-Universität Krems zur Klarstellung ihrer Eigenschaft als 

öffentliche Universität auch in § 6 des Universitätsgesetzes 2002 aufzunehmen. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1010 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1010 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Mag.ª M i k l – L e i t n e r 

Landeshauptfrau 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 
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